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Auch dieses Jahr möchte das Arbeitsteam für Kultur und Veranstaltungen der 
Gemeinde wieder die Aktion Adventfenster anbieten und die Bevölkerung 
zum Mitmachen einladen.

Adventfenster in Vandans

Die nächste Rechtsberatung mit Dr. 
Günter Flatz findet am Montag, 3. 
November, von 18 bis 19 Uhr im 
Obergeschoss des Gemeindeamtes 
statt.

Kostenlose 
Rechtsberatung

Wie in den vergangenen Heizperio-
den wird auch für die kommende 
Heizperiode 2025/26 ein Heizkosten-
zuschuss für Personen bzw. Haushalte 
mit geringem Einkommen gewährt.

Der Heizkostenzuschuss kann ab so-
fort bis 13.02.2026 beim Wohnsitz-
gemeindeamt beantragt werden. Der 
Antrag kann persönlich oder online 
gestellt werden. Der Zuschuss beträgt 
einmalig 250 Euro. Zum Nachweis der 
Anspruchsberechtigung ist das aktu-
elle monatliche Haushaltseinkommen 
nachzuweisen.

Den Link für die Online-Beantragung 
finden Sie auf der Homepage der Ge-
meinde unter Bürgerservice - Formu-
lare.

Heizkostenzuschuss Win-
ter 2025/26

Förderung

Jeden Tag ein Türchen öffnen und stau-
nen – das kann man nicht nur beim Ad-
ventkalender zu Hause, sondern auch 
bei einem Spaziergang durch das Dorf, 
wenn im Advent jeden Tag an einem 
anderen Ort ein neues, gestaltetes 
Adventfenster erleuchtet.

Möchten auch Sie ein Adventfenster 
gestalten und bei der Aktion - mit oder 
ohne Bewirtung - mitmachen, so mel-

den Sie sich bitte in der Bürgerservice-
Stelle der Gemeinde Vandans.
Anmeldungen nehmen wir gerne bis 
14. November im Gemeindeamt/Bür-
gerservice entgegen. Eine Übersicht 
mit allen Adventfenstern wird vor Be-
ginn der Aktion veröffentlicht.

INFO: Gemeinde Vandans
          * 05556 / 72720-23
           gemeinde@vandans.at

Gemeinde

Am Montag, 17. November, findet im 
Obergeschoss des Gemeindeamtes 
wieder eine Elternberatung statt.
Es wird um telefonische Voranmeldung 
gebeten.

INFO: Janine Klehenz, Elternberatung
           * 0650 / 48 78 759

Elternberatung
Familie

Die Musikschule Montafon nahm zum ersten Mal am renommierten Bundes-
wettbewerb „podium.jazz.pop.rock…2025“ in Traun (OÖ) teil und erzielte 
gleich einen sensationellen Erfolg.

Großartiger Erfolg für die Musikschule Montafon 
beim Bundeswettbewerb „podium.jazz.pop...2025“

Die Band „Yellow“ sicherte sich den 1. 
Preis in GOLD und zusätzlich den Bun-
dessieg in der Kategorie popular & 
more II.
Die Bundessieger-Schüler:innen sind

	> Marcella Ammann (Vandans) – 
Acoustic Guitar, Vocals

	> Noah Fedele - Drums, Vocals
	> Jakob Fedele - Bass (beide Bartho-

lomäberg)
Leidenschaft, Talent und Teamgeist 
sowie die professionelle Vorbereitung 

der engagierten Musikschullehrer ha-
ben diesen großartigen Erfolg möglich 
gemacht. Die Gemeinde Vandans gra-
tuliert sehr herzlich.

Als unsere älteste Vandanserin durfte Frau Hilda Fritz kürzlich ihren 104. Ge-
burtstag feiern.

Besonderer Geburtstag

Bgm. Florian Küng überbrachte der 
rüstigen Jubilarin, die seit kurzem im 
Haus St. Anna in Bartholomäberg lebt, 
herzliche Glückwünsche.
Auch Mitglieder des Pensionistenver-
bandes, besuchten ihr Ehrenmitglied 
und gratulierten Frau Hilda Fritz mit 
besten Glück- und Segenswünschen.

(c
) M

us
ik

sc
hu

le
 M

on
ta

fo
n

(c
) p

riv
at

Gemeinde



03.11. Rechtsberatung ab 18h
09.11. Messgestaltg. HMV 10.10h
10.11. Abgabe Schuhkarton
14.11. Adventfenster
17.11. Elternberatung
19.11. Hofladen Wonisch 16h

	> bis Sonntag 16.11.  
Anmeldung Nikolaus möglich

	> bis 13.02.2026 
Beantragung Heizkostenzu-
schuss

Mo
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Termine

Die Gemeinde Vandans unterstützt auch heuer wieder die Aktion „Weihnach-
ten im Schuhkarton“.

Weihnachten im Schuhkarton

Mit einem Geschenkpäckchen können 
Sie mithelfen Kindern in Osteuropa 
Freude und Hoffnung zu schenken.
Die Päckchen sollten eine gute Mi-
schung aus neuen Spielsachen, Hygie-
neartikeln, Schulsachen und Kleidung 
enthalten. Eine genaue Packungsan-
leitung ist in den Infoflyern zu finden, 
welche bei der Gemeinde aufliegen.

In der Abgabewoche vom 10. bis 17. 
November 2025 können die Päckchen 
direkt bei Frau Judith Saler, Vandans, 
Rütiweg 2, oder im Bürgerservice der 
Gemeinde abgegeben werden.

INFO: Judith Saler
          * 0699 / 10605077           

Veranstaltung

Gemeinde

Hofladen Wonisch - Steirische 
Spezialitäten

Karree, Speck, Würstel, Aufstri-
che, Presskopf, Kartoffel-, Brein-, 
Blut- & Bratwürstel, Steirisches 

Verhackert, Kürbiskernöl
Mittwoch, 19. November, 

16 bis 18 Uhr, 
Gemeindevorplatz Vandans 

* 0664 / 73 00 53 70

Reinigungskräfte gesucht!

Wir suchen zuverlässige Reini-
gungskräfte für Einsätze jeden 

Samstag im gesamten Montafon.

 Melden Sie sich unter 
 

* 0664 / 45 30 471 
 

oder per e-Mail an   
reinigung@w-m.jobs

 

 

NNiikkoollaauussbbeessuucchh  

VVaannddaannss  22002255  
Anmeldung und weitere Informationen findet ihr hier:  

https://forms.cloud.microsoft/e/DY8GV88WBE 
oder telefonisch unter: 0650/6014535 

 

 

 

 

 

Das Team Jugend und Familie  
des Pfarrgemeinderates Vandans. 
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Beschwerden von Straßen- und Gehsteigbenützern über Behinderungen 
durch Sträucher und Hecken nehmen in letzter Zeit stetig zu. 

Zurückschneiden von Hecken, Sträuchern und Bäu-
men an öffentlichen Straßen

Wenn Straßen und Gehsteige aufgrund 
von hereinragendem Bewuchs nicht 
mehr ungehindert benützbar sind, 
stellt dies eine grobe Verletzung des 
Straßengesetzes dar.

Immer wieder ist die Gemeinde ge-
zwungen, Eigentümer von Grundstü-
cken, die an Straßen und Wege gren-
zen, aufzufordern, Bäume, Sträucher, 
Hecken und dergleichen zurückzu-
schneiden oder zu entfernen, welche 
die Verkehrssicherheit, insbesondere 
die freie Sicht auf den Straßenverlauf, 
die ungehinderte Benützung des Geh-
steiges oder die Einrichtungen zur Re-
gelung und Sicherung des Verkehrs (zB 
Verkehrszeichen, Beleuchtung) beein-
trächtigen.

Gemäß Straßengesetz (§ 45 Bäume, 
Sträucher) dürfen auf Grundstücken, 
die an öffentliche Straßen grenzen, nur 
mit Zustimmung des Straßenerhalters 

Bäume, Sträucher oder Hecken ge-
pflanzt werden. Auch der Bauabstand 
dieser sogenannten „sonstigen Anla-
gen“ wird im Straßengesetz (§ 43 Bau-
abstand) geregelt.

Bitte beachten Sie, dass jeder Grund-
eigentümer im Rahmen der soge-
nannten Wegehalterhaftung gemäß § 
1319a ABGB sowie den einschlägigen 
Bestimmungen des Straßengesetzes 
persönlich haftet, wenn von seinem 
Grundstück ausgehender Bewuchs 
den Verkehr beeinträchtigt und da-
durch Dritte zu Schaden kommen. 

Wir bitten Sie daher im Interesse der 
Verkehrssicherheit und in Ihrem eige-
nen, ihre Bepflanzungen mindestens 
60 Zentimeter hinter ihre Grundstücks-
grenze zurückzuschneiden oder die 
entsprechenden Arbeiten durchführen 
zu lassen.


